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Norm

ABGB §879 Abs3 E

ABGB §1109

ABGB §1111

1. ABGB § 879 heute

2. ABGB § 879 gültig ab 01.07.1992 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 275/1992

1. ABGB § 1109 heute

2. ABGB § 1109 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 1111 heute

2. ABGB § 1111 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw Vertragsformblättern und Textbausteinen, die den Mieter

verp:ichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses den Zustand der Ober:ächenbeläge „wie bei Anmietung unter

Berücksichtigung der bei schonendem vertragskonformen Gebrauch sich ergebenden Abnutzung“ herzustellen, ist

nicht gröblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB. Die Klausel verstößt auch nicht gegen das

Transparenzgebot.Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw Vertragsformblättern und Textbausteinen,

die den Mieter verp:ichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses den Zustand der Ober:ächenbeläge „wie bei

Anmietung unter Berücksichtigung der bei schonendem vertragskonformen Gebrauch sich ergebenden Abnutzung“

herzustellen, ist nicht gröblich benachteiligend im Sinn des Paragraph 879, Absatz 3, ABGB. Die Klausel verstößt auch

nicht gegen das Transparenzgebot.
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Beisatz: Die Klausel kann von einem durchschnittlichen Mieter nicht anders verstanden werden, als dass nur eine

vom gewöhnlichen Gebrauch unabhängige Verschlechterung des bei Anmietung vorhandenen Zustands beseitigt

werden soll und entspricht daher der dispositiven Regelung des § 1109 ABGB. (T1)

Beisatz: Die Klausel bewirkt auch keine gröbliche Benachteiligung im Hinblick auf § 1111 ABGB, weil sie keine

verschuldensunabhängige Erfolgshaftung des Mieters für über die gewöhnliche Abnutzung hinausreichende

Schäden vorsieht, die auf Zufall oder auf dem Verschulden dritter Personen, für die der Mieter nicht einzustehen

hat, beruhen. (T2)

Bem: Klausel 27. (T3)
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